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Schweizerische Airchen eit u n g.
herausgegeben von einem

K a t h o l i f ck) e n vereine.
Jeder Regent und Beamtete in Eurova, der den Voltaire gelesen hat, bildet sich ein mehr zu wissen als alle Theologen, und jeder will

Regeln für die Kirche nach seiner Weise schaffen. Cacault (S. Pius VII. v. ärtgull S.ZIK).

Mittheilungen aus der römischen Staatsschrift.

„Da die preußische Negierung in der ihrer Erklärung
vom Dez. 1833 beigegebencn Denkschrift ihre Beschwer-
den gegen den apostolischen Stuhl nicht auf die Vorgänge
in Gnesen und Pose» beschränkt, sondern auf den Incident-
fall mit dem Abbe Spinclli in Bezug auf das nicht
minder beklagenSwerthe Ereigniß von Köln wieder angeregt
hat, so ist eö nöthig, auch hierüber den wahren Stand der

Dinge darzulegen, auf daß durch die Kenntniß mehrerer
andern damit im Zusammenhang stehenden Umstände und

Handlungen das weitere Benehmen des hl. Stuhls gegenüber
der genannten Regierung in der Angelegenheit, die den

leidigen Gegenstand dieser Darstellung bildet, auf einmal
gerechtfertigt erscheine.

Mittelst Note vom 7. April 1838 verlangte Hr. Ritter
Bunsen vom Kardinal. Staatssekretär bestimmte Aufklärung
über ein Rundschreiben, das den öffentlichen Blättern zufolge,
am 12. März desselben Jahres von Abbê Spinelli, dem da-
waligen interimistschcn päpstlichen Geschäftsträger in Brüssel,
an den Klerus des ErzbiSthnmS Köln gerichtet vorden sei
»ud „päpstliche Anordnungen in Betreff der Fasten und eine
Protestation gegen die provisorisch angeordnete Verwaltung
^s Kapitels" enthalte. Ueber ein solches Rundschreiben
zeigte der Hr. Gesandte sich um so unruhiger, wegen der

vorausgesetzten Existenz eines Brcve, mittelst dessen besagter
Spinclli zum apostolischen Vikar statt deS ErzbischofS

von Köln erklärt worden sei. Unter diesen Umständen ge-

schah eö, daß Hr. Ritter Bunsen sich in der Ob lie-
genheit fand, endlich die beiden Schreiben zu
übergeben, welche auf die schon vor vier Monaten
erfolgte Wahl deS KapitularvikarS von eben dem dazu er-

wählten Hrn. HüSgcn und vom Kapitel, das eine am 5.,
das andere am 19. Dec. 1837 an den hl. Vater geschrieben

worden waren. Und da er ahnen mußte, daß eine so lange

Verzögerung gerechterweise die Aufmerksamkeit deö hl. Stuhls
erregt haben werde, gab er sich überdies das Ansehen, als

machte er sich ein Verdienst daraus, „in der Voraussetzung,"

schrieb der Hr. Gesandte, „daß eine solche Handlungsweise,

„weit entfernt dem hl. Stuhl Grund zu Klagen oder Un-

„zufriedenheil zu geben, im Gegentheil von demselben noch

„in seinem wahren Grunde möge gewürdigt werden, alS da-

„rauf berechnet, ihm Verlegenhciteu zu ersparen und die

„Verwickelung der Verhältnisse zu vermindern." (Beil. 39.)
Gleich am folgenden Tag (8. April) erfolgte die Antwort
deö Kardinal. Staatssekretärs, diedem Hrn. Ritter die Ver-

sicherung gab, daß man nur aus den öffentlichen Blättern

einige Kunde von der dem Abbss Spinelli beigemessenen Hand-

lung habe, und daß bereits an denselben geschrieben sei, um

von ihm genauen Bericht darüber zu erhalten. Zugleich un-

terließ man aber nicht, dem preußischen Gesandten daS zu

wissen zu thun, was von Seile deS hl. Stuhls wirklich g e-

schehen war, und was diesem nicht zugeschrieben werden

könne. ES ergab sich in der That, daß der Hr. Gesandte,
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der die Ucbcrgabe der beiden oben gedachten Briefe vom
Dekan Hüsgen und dem Kölner Kapitel bis zum 7. April
verschoben hat, recht gut wußte, daß bis dahin dem hl.
Stuhl die erfolgte Wahl deS Kapitularvicarö nicht offiziell
angezeigt worden war, woraus sich wohl schließen ließ, daß

jener Akt des Abbö Spinclli, der am 12. März, um die

Zeit der fraglichen Wahl, ergangen war, nicht vom hl.
Stuhl selbst autorisirt sein konnte. Dem Hrn. Gesandten

ward hierauf eröffnet, wie von demselben Abbl Spinelli
anher berichtet worden, daß Jemand vom ErzbiSthum Köln
ihm brieflich die schweren GewisscnSbeunruhigungen geschildert,

worin sich die dortigen Katholiken hinsichtlich der DispenS

von der vierziglägigen Fasten befänden, indem sie nicht

wüßten, ob sie Fleischspeisen genießen dürften; daß unter

diesen Umständen Sc. Heiligkeit, um für das geistliche Wohl
und die Gewissensruhe der Gläubigen zu sorgen, wie eS Ihr
apostolisches Amt erheischte, für besagtes Erzbislhum die

nämliche DispenS zu bewilligen, wie sie im vorausgegangen

Jahre vom Erzbischof kraft der ihm vom hl. Sluhle dele-

girten Machtvollkommenheiten bewilligt worden war, daß

ferner Se. Heiligkeit dem Abbö Spinclli habe auftragen
lassen, mit gebührender Klugheit und Zurückhaltung besagte

Bestimmung demjenigen mitzutheilen, der ihn darum befragt,
oder Andern, die sich in einer ähnlichen Unruhe des Geistes

befänden, daß diese Antwort auf einen bloßen Gc-
Wissenszweifel durch Vermittlung des Abbvs Spinelli
ertheilt worden sei, weil die in ihrem Gewissen beunruhigte

Person sich eben dieses ManneS bedient hatte, um dieselbe

zu veranlassen, daß hierauf einzig und allein sich das von

Seite deS hl. Stuhls Geschehene beschränke, daß der hl.
Vater mit gedachter Maßregel eine heilige Pflicht gegen die

einer apostolischen Fürsorge bedürftigen Seelen erfüllt habe,

da sie ja in Folge der Handlung der preußischen
Regierung ihres Hirten ermangelte, und daß übrigens
bloße Erdichtung sei, was man über das Vorhandensein
eines Breve in die Welt geschrieben, vermöge dessen Spi-
nelli zum apostolischen Vikar des ErzbisthumS Köln ernannt
worden sei. (Beil. à)

Ungeachtet einer so freimüthigen und genauen Antwort
wollte Hr. Bunsen durch eine weitere Note vom 10. April
die Nothwendigkeit fühlbar machen, daß jenes vorgebliche
Document in Bezug auf den Akt des mehrbesagten AbboS

Spinelli deSavouirt, und dies in den öffentlichen
Blättern mit der Namensunterschrift des Kar-
din a l-Staatssekretärs bekannt gemacht werde, indem

er bemerkte, daß dasselbe vermöge seines Inhalts und der

lateinischen Redaktion dem Publikum mehr als ein bloßes

diplomatisches Aktenstück, somit als eine päpstliche Verwal-
tungSbestimmung erscheinen müsse (Beil. 41). Der Kardinal
erwiderte am nämlichen Tage, daß er sich aus Grundsatz

nicht mit dem befasse, was von Zeitungsblättern gesagt oder

veröffentlicht werde, indem er dies unter seiner Würde er-

achte, wovon er auch dem Hrn. Gesandten schon positive

Beweise gegeben, als von welchem er nie verlangt habe, daß

Artikel, welche in der Kölner Angelegenheit in vielen, na-

mentlich in preußischen Journalen über Dinge erschienen,

die den hl. Stuhl schwer interessirtcn, deSavouirt werden

möchten (Beil. 42). Mittlerweilen kündigte in Antwort auf
die beiden Noten des Kardinal-Staatssekretärs vom 25.

Dee. 1887 und 2. Jänner 1808 (in welchen im Namen Sr.
Heiligkeit die Wiedereinsetzung des Erzbischofö von Köln in
seine Kirche förmlich verlangt worden war) Hr. Bunsen mit-
telst Note vom 24. April an, daß »die Wiedereinsetzung des

„ErzbischofS von Köln in seine Diözese unter den gegenwär-

„tigen Verhältnissen unmöglich sei und bleibe, da die Gründe,
»welche die Regierung nöthigten diesen Prälaten zu entfer-

»nen, noch bestehen, und nicht erlauben, daß die Maß-
„nahmen abgeändert werden," und wollte »die Aufmerksam-
»keil des römischen HofeS darauf hinrichten, daß derselbe

»die Unmöglichkeit der Wiedereinsetzung des Hochw. Erzbi-
»schofS zum Ausgangspunkt nehme, wenn er sich mit den

„Maßregeln befassen wolle, die er unter den waltenden

„Umständen für das Wohl der Kirche nothwendig erachte."

(Beil. 48).
AlS nach dieser Epoche die Abreise des Hrn. Ritters

Bunsen von Rom erfolgt war, übergab Hr. Baron V.Buch
als preußischer Geschäftsträger dem Kardinal-StaatSsekretär
einen Bericht, den das Kölner Domkapitel am 29. März an

Se. Heiligkeit gerichtet. In seiner Note hob der Geschäfts-

träger im Namen der königlichen Regierung hervor, daß daS

Kölner Domkapitel »in gewissenhafter Beobachtung der Lan-
de 6gesetze" au die Vermittlung eben dieser Regierung
recurrirt habe, um seinen obengesagten Bericht an den hl.

Stuhl gelangen zu lassen; daß dasselbe Kapitel sonach „keine

Antwort empfangen könne oder dürfe, die es als solche betrach-

ten dürfe, außer sie sei ihm auf dem gleichen Wege zuge-

sendet," und daß anderseits „die Regierung selbst wegen

„Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung in den Rhein-
„Provinzen bei einer Antwort, die der hl. Stuhl auf be-

„sagtes Schreiben des Kapitels zu ertheilen geruhen möchte,

„zu sehr betheiligt sei, als daß sie es nicht in ihrer Pflicht
„halten sollte, aufmerksam darauf zu achten, daß der durch
„die Gesetze angeordnete Weg für die Communikationen
„zwischen dem römischen Hof und den preußischen Diözesen

»genau beobachtet werde" (Beil. 44). In dem eben ange-
führten Berichte sprach das Kapitel von der Handlung deö

AbbvS Spinelli, und man erhob gegen ihn die lebhaftesten

Beschwerden, insbesondere weil er erklärt habe, daß die ge-

schehene Wahl deS Dekans HüSgen zum Kapitularvicar den

canonischen Bestimmungen entgegen sei; daß derselbe keine
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apostolische Autorität für die Administration der Kölner Kir-
che habe; daß auf keine Weise eine Subdelegation der nö-

thigen Befugnisse von Seite des Erzbischofs vorliege, und

daß sonach der von besagtem Vicar für die Fastenzeit be-

willigte Jndult alö null und nichtig zu betrachten sei. Vom

Kapitel waren einige Ausführungen zu dem Zwecke beige,

fügt, sowohl die Bewilligung deS erwähnten Jndults, als

die Wahl deS KapitularvicarS zu rechtfertigen. (Beil. 45).
ES wurde schon angedeutet, daß dieser durch den Alt

deö Abb6S Spinelli hervorgerufene Bericht deS Metropolitan,
kapitelö (wovon der Baron von Buch dem Kardinal-StaatS-
sekretär mit der Note vom 29. April eine Abschrift über,

machte, Beil. 46 und 47) nicht früher, als am 28. besag-

ten MonatS an den hl. Stuhl gelangt war. Der hl. Vater
geruhte ohne Verzug am ö. Mai an denselben ein Epistolar-
breve zu richten, worin er zuerst anzeigte, daß die beiden

Briefe vom 5. und 19. Dez. 1837 in Betreff deS Kapitu-
larvicarS erst am 7. April in seine Hände gekommen, folg.
lieh die vom 12. März datirte Schrift deö Abbès Spinelli
mit nichte» in dem Sinn, worin sie abgefaßt war, vom hl.
Stuhl auSgefiossen sein konnte, und erklärt dann, der In-
halt desselben sei fast durchgängig anders gefaßt, als er

in seinem päpstlichen Namen dem erwähnten Hrn. Spinelli
vorgeschrieben worden; der hl. Stuhl habe zwar durch diesen

Herrn für die GewissenSruhe der Gläubigen in dem ErzbiS-
thum Köln Sorge tragen wollen, und ihnen daher für die
bevorstehende Fastenzeit den nämlichen Jndult, wie im vor-
hergegangencn Jahre der Hr. Erzbischof Drsste bewilligt,
aber im klebrigen sei dem Abb» Spinelli nie aufgetragen
worden, irgend ein Urtheil weder über die früher vom Ka-
pitel übernommene Administration der Kölner Kirche, noch

über die von ihm vorgenommene Wahl des KapitularvicarS
auözusprechen: cko «;nib»8, so äußerte steh der hl. Vater,
al> omni kcicncka «ententia consult» alislinuimus, «jneni-
aclmockum ctiain nun« cxincko ackckneimui' nlistincre^

«eckt« tt/i/cr/ne /«ctt cànm-
«/«»là. Attckc /cMàtt ckc/mMa." Auch gab
Sc. Heiligkeit zu verstehen, daß, von einer solchen Frage
ganz absehend, und vermöge seines WcltapostolatS das gcist.

liehe Wohl der Gläubigen und die gesetzliche Ausübung der

heiligen Jurisdiktion im Auge habend, er es bis jetzt ge-
duldet habe, daß die Leitung deS ErzbiSthumö in den Hän-
den desjenigen verbleibe, der darin schon früher das Amt
eines GeneralvicarS bis zur gewaltsamen Wegführung deS

Erzbischofs bekleidet. Um dann jeden Zweifel zu heben und
desto nachhaltiger für die Nuhc der Gewissen zu sorgen,
fügte der hl. Vater ausdrücklich bei, er gestatte, daß der

Priester Hr. Johann Hüögen fortfahre das ErzbiSlhum Köln
»als Gcneralvicar deS Erzbischofs Clemens August" zu ad-

ministriren, bis dieser in seine Kirche wieder eingesetzt, oder

bis anderweitig vom hl. Stuhl verfügt sein werde. Und

hier verhehlte der hl. Vater, indem er eine solche Vorkeh.

rung traf, nicht seine Bedenklichkeit wegen den Klagen, die

schon von mchrcrn Seiten ihm über die bis dahin vom be-

sagten Dekan eingehaltene VerwaltungSsorm zugekommen wa-

rcn. Daher fügte er bei, daß er, indem er ihn in einem

gleichzeitigen Briefe zur Rechenschaft über sein Benehmen

aufforderte, ihm zugleich ausdrücklich aufgegeben, nicht

nur seine volle Unterwerfung unter das apostolische Urtheil
über die Bücher von Hermes kundzugeben, und dieselbe von

jedem Geistlichen im ErzbiSthumc zu fordernl, sondern über-

dieS im Punkte der gemischten Ehen nicht von der Form

abzugehen, wie ste in dem allbekannten Breve PiuS' VII.
und in der beiliegenden Instruktion deS Kardinals Albani

vorgeschrieben. (Beil. 48.)
Mittlerweile zeigte der Kardinal. Slaatösecrelär durch

eine Note vom 12. Mai als Antwort auf die deS preußischen

Gesandten vom 24. April in Betreff deö Erzbischofs von

Köln an, daß, je größer das Vertrauen Sr. Heiligkeit auf
das gute Recht sei, worauf die in den früheren Noten vom

25. Dec. 1837 und 2. Januar 1838 ausgedrückten Nemon-

strationen gegründet, mit desto schwererer Betrübniß und

desto größerem Erstaunen habe Dieselbe den von Preußens

Souverän gefaßten Beschluß vernommen, die Rückkehr deS

besagten Prälaten in sein Bisthum nicht zu gestatten; daß

der heilige Vater, weit entfernt, auf irgend eine Weise

den erwähnten Beschluß der preußischen Regierung zuzugeben,

vielmehr befohlen habe, die förmlichen Reklamationen gegen

die Detention deS Hrn. Erzbischofs zu wiederholen und des.

sen schleunige Wiedereinsetzung in die freie Administration
der ihm anvertrauten Kirche zu verlangen; daß, sowie Se.
Heiligkeit nimmermehr in dem Regiment eines gerechten

Monarchen die Absicht voraussetzen könne, einen Erzbischof
mit Gewalt von seinem Pastoralsitz entfernt und der Freiheit
beraubt zu hallen aus dem einzigen Beweggrund, weil er

die Vorschriften seines Gewissens genau erfüllt und sich sei.

nein Amte treu bezeigt, so Dieselbe auch alle Zuversicht habe

hegen dürfen, daß Se. preußische Majestät, besser untcrrich-
tet vom Stande der Dinge, sich beeilen würde, einen so

würdigen Prälaten der freien Ausübung seiner kirchlichen

Jurisdiktion, der Liebe und Verehrung seiner Hccrde zurück-

zugeben, und daß diese aufrichtige Zuversicht vom hl. Vater
auch in seiner Antwort auf die Briefe des Kölner Kapitels
ausgedrückt worden sei. Unter solchen Umständen übermachte

der Kardinal. Staatssekretär, weil eine Antwort auf die

Noce deö Hrn. Baron Buch vom 29. April nur den Inhalt
deS Epistolar. Breve Sr. Heiligkeit an daö Kapitel hätte
wiederholen müssen, Ersterem eine Abschrift davon, wobei

er sich zugleich vorbehielt, die andere Note desselben Hrn.
Botschafters ä. «I. 28. besagten ManatS auszuwechseln.
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(Beil. )9). — Wirklich genügte am 15. JuniuS der Kardinal
dieser seiner Zusage/ indem er im päpstlichen Namen dem

Hrn. Geschäftsträger erklärte/ daß der heil. Vater in jener
Note neue Gründe deö Erstaunens und der Betrübniß vor-
gefunden habe/ in Anbetracht dcS Beschlusses der besagten

Regierung/ zwischen dem heil. Stuhl und dem Kölner Ka-
pitel keine weiteren Kommunikationen zu erlaubest / es wäre
denn durch Vermittlung deS preußischen Ministeriums; daß

der heil. Vater/ weit entfernt/ solchen Ansprüchen bcizutre-

te»/ und gleicherweise fest in der Vertheidigung der gchei-

ligten Freiheit der Kirche und der unverletzlichen Rechte
dcS päpstlichen PrimatS/ demselben Kardinal befohlen habe/

förmlich gegen einen ganz verwerflichen Grundsatz zu recla-

miren/ nach welchem man den freien Verkehr zwischen dem

Oberhaupte der Kirche und den Gläubigen in den,/ was

deren geistliche Leitung angeht / behindern wolle; daß daher/

in Erfüllung der ausgedrückten päpstlichen Absichten/ laut
gegen jenen Grundsatz sowohl / als gegen jede auf dessen Voll-
zug abzweckende Maßregel protcstirt werde/ und daß/ nach-
dem der Souverän von Preußen feierlich versprochen/ die

katholische Kirche in seinen Staaten unversehrt aufrecht zu

halten/ der heil. Vater zu der Erwartung berechtigt sei.

Se. Maj. werde / von diesen Reklamationen in Kenntniß

gesetzt/ ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen und jedes

Hinderniß dcS in Frage stehenden freien Verkehrs aufheben.

(Beilage. 50).

In derselben Note/ deren einfachen Empfang der Baron

Buch unterm 20. Jun. mit dem Beisatze anzeigte/ daß er

sie seinem Hofe zugefertigt habe/ (Beil. 51) hat der Kar-
dinal-StaatSsekrctär gleichfalls kurz auseinander gesetzt/ wie

die katholische Kirche durch ihre göttliche Verfassung allzeit
eine sei und bleiben müsse/ und auch deren Lehre eine
einzige/ und wie zu diesem Ende JesuS Christus ihr in
der Person des hl. Petrus und seiner rechtmäßigen Nach-

folger ein oberstes und sichtbares Haupt gegeben habe/ auf
daß eS der Kirche Centrum sei/ und sein Primat, nicht allein
der Ehre, sondern auch der Jurisdiktion sich frei auf den

Unterricht und das Regiment aller Gläubigen erstrecke. Die-
sem Satze gemäß verstand eS sich wohl von selbst, daß nir-
gendS und an keinem Ort eine (wie die preußische Erklärung
vom 51. Dez. 1853 sagt) „auf daö MajestälSrecht gegrün-
dete Einrichtung" weder besteht noch bestehen kann, kraft
deren der weltlichen Regierung die Befuguiß zukommt, zu

entscheiden, ob die Vollziehung eines AktS deS heiligen

Stuhls in Religionssachen gestattet werden dürfe oder nicht,
und in die Kommunikationen desselben mit den Katholiken
in geistlichen und kirchlichen Materien störend einzugreifen.

Verhielte eS sich anders, so würde die Ausübung des Katho-
liziSmuö niemals frei sein (und als solche ist sie doch auch

von der preußischen Regierung garantirt worden), indem

sie nach Luft und Belieben der Civilgewalt geregelt und ge-

hemmt werden könnte. Auch die katholische Einheit würde

zerstört sein, denn eine dogmatische Wahrheit, feierlich de-

finirt von der Kirche, könnte in diesem oder jenem Staate,
wo die Regierung ihr Plazet verweigerte, nicht bekannt

werden, und auf gleiche Weise könnte ein von der Kirche
förmlich verdammter Irrthum in diesem oder jenem Staate,
wo eS der Regierung gefallen hätte, die Veröffentlichung
deS bezüglichen VerdammungSakreS zu verhindern, nach wie

vor gelehrt und behauptet werden, wie solches zu thun in
der That von Preußen in Hinsicht auf das apostolische Ur-
theil über die Bücher deS Hermes gestattet wird — ein Ur-
theil, das für alle Katholiken jedweden Reichs immer ver-
bindende Kraft haben wird. — Aber der Geist, der hierin
die preußische Regierung leitet; jener Geist, der so viele

Handlungen derselben zum Schaden der katholischen Neli-
gion hervorgerufen und geleitet hat; jener Geist, der dieselbe

in ihrer oben gedachten Erklärung die vorgebliche „auf das

MajestälSrecht gegründete Einrichtung" in Bezug auf den

Verkehr deS Kirchenoberhaupts mit den Gläubigen hat ver-
kündigen lassen — eben dieser Geist halte zwei Jnstruk-
tioncn entworfen, die im verlaufenen April an alle Be-
hörden der Provinz Posen gerichtet wurden. Von der ersten,

vom 21. April datirten, von Hrn. Strödel unterzeichneten

Instruktion, betreffend die Bestrafung der Geistlichen, die
dem Volke die Circnlarnote des Hrn. Dunin publizirt haben

würden, war schon oben in der Entwicklung der Thatsachen

zwischen diesem Prälaten und der preußischen Regierung die

Rede, und hier geschieht derselben nur wegen ihrer Bezie-

hung zum Verfahren des hl. Stuhls gegenüber der prcnßi-
schen Regierung in diesen Strcithändcln nochmals Erwäh-

nung. Die andere Instruktion vom 27. April, von Hrn.
Flottwell unterzeichnet, setzte nicht nur in Vollzug den ver-

werflichen Grundsatz (der gleichzeitig in Rom von Hrn.
Baron Buch in der dem Kardinal-Staatssekretär am 28.

obigen MonalS übcrgcbencn Note ausgesprochen worden),
nämlich den, in geistlichen und kirchlichen Dingen die Frei-
heit der Kommunikation des KirchenoberhanptcS mit dem

KleruS und den übrigen zur Kirche gehörenden Gläubige»
verhindern zu wollen, sondern schrieb auch die feindseligste»

Maßregeln vor, damit die Beobachtung obigen Grundsatzes

durch Verhaftung und Bestrafung der Ucbertretcr unfehlbar
gesichert werde (Beil. 52).° Kaum kannte man nach den

öffentlichen Blättern das Dasein der beiden bezüglichen In-
struktionen, so trug der hl. Vater, bevor er ihnen vollen
Glauben schenkte, und im Nothfalle die sachgemäßen Re-

solulionen faßte, dem Kardinal-Staatösekretär auf, eine Note

an den preußischen Hrn. Geschäftsträger zu schreiben zu

dem Zwecke, „deutlich zu erfahren, ob die gedachten Doku-

mente mit den beigeschlossenen Abschriften gleichlautend, oder
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wenigstens im wesentlichen Inhalte mit ihnen übereinstim-

mend / von den preußischen Behörden herrührten" (Beil. 55).
Auf diese Note ei. <1. 2. Julius antwortete der Hr. Baron
Buch gleich am nämlichen Tage/ daß/ nachdem er biöhcr

weder eine offizielle noch Privatmittheilung
dieser Dokumente erhalten habe/ er recht sehr
bedaure/ Seiner Eminenz die verlangte Auf-
klärun g nicht geben zu können (Beil. 54). Wohl
aber machte bei dem nämlichen Anlaß derselbe Hr. Geschäfts-

-träger dem Karidinal.Staatssekretär eine offizielle Mitthei-
lung und übersendte eine Abschrift der CabinetSordre vom
S. April/ „hervorgerufen / wie er sagt/ durch die gcsctzwicd-

rigen Schritte des Hrn. Abbv Spinclli." (Beil 55). Mittelst
dieser CabinetSordre waren die Maaßregeln vorgeschrieben/
die gegen die Verbreitung der von „auswärtigen Kir-
chenobcrn" auSgeflossencn Akte zu fassen seien — unter
welchem allgemeinen Namen, wie sich nicht zweifeln ließ/
der hl. Vater und seine Stellvertreter begriffen werden soll-

ten/ dieweil im Anfang obengcdachter Instruktion vom 27.

April von der preußischen Regierung erklärt worden/ daß

der vorerwähnte/ in der Gesetzessammlung veröf-
fentlichte CabinetSbefehl die Bestimmungen für den

Fall enthalte/ daß „Kommunikationen mit dem römischen

Stuhl und seinen Agenten gegen daS bestehende Verbot
stattfänden.« (Fortsetzung folgt).

Schreiben des Kardinal - Staatssekretärs Lmnbrus-
chini an Se. Hochw. Hern. vi-.Hüsgen, General-
Vikar des Erzbischofs von Köln. Rom d. 15.

Febr. 1839.

Hochw. Herr! Ewr. Hochwürden Antwortschreiben vom

28. Nov. v. I. auf meinen im Namen Sr. Heiligkeit unterm
4. Okt. v.J. geschriebenen Brief habe ich erst im Laufe
deSJannarS erhalten. Ich habe eö sogleich unserm heilig,
sten Vater vorgelegt; sein weiseö Urtheil wird dasjenige

erwägen, womit Sie versucht haben, die bisher von Ihnen
geführte Verwaltung der Erzdiözese zu entschuldigen. Um

jedoch für die geistlichen Bedürfnisse der Gläubigen zu sorgen,
soll ich Ihnen die Absicht Sr. Heiligkeit in Betreff der Fa.
cultäten eröffnen. WaS vor Allem die Dcmissorialien zur
Ordination betrifft, so soll cS Ihnen als Gcueralvikar deS

Erzbischofs / gemäß dem Sinne der kanonischen Vorschrift:
cum nulius 3 tie tempo:-, oiciinàt. in Vlto. und der dazu
gehörigen Glosse, freistehen, dieselben zu ertheilen; denn,
obgleich,dcr Erzbischof sich nicht in der Ferne befindet, so

>st er doch, wenn schon durch fremde Gewalt, in der Weise
abwesend, daß er von den zu Weihenden nicht angegangen
werden kaun. Außer der schweren Sorge aber, welche Ihrem
Gewissen auferlegt ist, zu verhüten, daß Niemand zum Dienste

der Kirche zugelassen werde, dem eS an den nach den hl.

Kanones erforderlichen Verdiensten und Gaben mangelt, will
Se. Heil. eS Ihnen überdies auch noch aufgetragen wissen,

daß Sie keinen zur Ordination zulassen, dem sie der Erz-

bischof auS irgend einem Grunde verweigert haben möchte,

und daß Sie von den Einzelnen, besonders von denen, welche

zu den hl. Weihen befördert werden sollen, die Erklärung

verlangen, in welcher diese bekennen, daß sie sich dem aposto-

lischen Urtheile in Betreff der hcrmcsisehen Schriften unbe-

dingt, aufrichtig und einfach spuro, àrcore et simpliel-
ter) unterwerfen. Die Facultäten ferner, welche dem Erz-

bischof durch die hl. Pönitenliarie und durch die Kongrega-

tion zur Erklärung deö Conciliums von Trient früher ver-

liehen worden, und die dem Vernehmen nach jüngst erloschen

sind, hat Se. Heiligkeit gnädigst zu verlängern befohlen, so

daß sie, biS etwa andere Anordnungen getroffen werde», auch

von Ihnen, jedoch mit Beobachtung aller dazu erforderlichen

Bedingungen ausgeübt werden mögen, wie Sie auö den

diesem Briefe beigefügten Blättern ersehen können. Es ist

nicht nöthig, hier von den sogenannten Quingucnnalfacultätcn

zu sprechen, deren sie sich gemäß dem an Sie gerichteten

Brcve Sr. Heiligkeit v. 9. Mai v. I. bis zu AuSgang der

fünf Jahre bedienen können. Ich wünsche Ihnen hiernach-

von Herzen die Fülle und daö Heil deS himmlischen Beistandes.

A. Kard. LambruSchini.

Dicscö Schreiben wird von Rom auS durch die allg. AngSb.

Ztg. deshalb veröffentlicht, weil die hermesische Partei daS-

selbe dazu mißbraucht hatte, daS Urtheil deS Publikums irre

zu führen, indem sie durch die Kölnerzeiiung die Nachricht

verbreitete, als habe der hl. Stuhl den Hrn. HüSgen wegen

seiner bisherigen Verwaltung der Erzdiözese belobt, oder

doch dieselbe gebilligt und dadurch indirekt ein milderes Sn-
stem in Betreff deS HcrmcsianiSmuS und der übrigen strei-

tigen Verhältnisse in der Kölner Erzdiözese angenommen.

Wie obigeS Schreiben zeigt, beruht dies auf einer böSlichcn

Fälschung des richtigen SachverhaltcS, welche in Rom

große Indignation hervorrief.

Kirchliche N achrichte n.

Lnzeru. Die Pfarrgemcinde Neiden begicng bisher

eine jährliche Prozession nach HildiSricdcn, das einige Stnn-
den von Neiden entfernt liegt. Der Kirchenrath und der

Pfarrer deS Orts, Hr. Suppiger, fanden den Weg für eine

Prozession zu weit und beschlossen die Prozession abzustellen.

Die große Mehrheit der HauSväter hingegen wollte dieselbe

beibehalten, hielt eine Kirchgemeinde und beschloß zwei De-

putirte an den Hochw. Bischof nach Solothurn zu schicken,

um von ihm die Aufrechthallung dieser Prozession zu erwirken.

Nachdem wir nun diese kurze Notiz vorausgeschickt, werden
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folgende Aktenstücke, die durch den »Eidgenossen" ver--

öffcutlicht wurden, verständlich sein.

An den Hochw. Herrn Pfarrer in Neiden.
Hochw. Hr. Pfarrer!

In Beantwortung Ihrer verehrt. Zuschrift vom 5. dieseS/

betreffend die beabsichtigte Abstellung der Prozession nach

Hildiörieden und zweckmäßigere Einführung deö GotteS-

dicnstcö für dieselbe in der Pfarrkirche selbst, kann ich Sie
nur trösten und bitten, das unverhoffte Resultat Ihrer Be.
mühung nicht so schwer zu Herzen zu nehmen. Wie oft
müssen wir bei dem bestgemeinten Willen stehen bleiben, ja
oft mit der besten Absicht zurückstehen. DaS werden Sie
selbst schon in Ihrem Leben ersahreu haben. Wenn nun

die Mehrheit Ihrer Pfarrkinder eö vorzieht, den beschwer-

lichen Weg nach Hildiörieden prozcssionaliter zu machen,

und glaubt, Gott dadurch ein angenehmeres Opfer zu brin-
gen als in ihrer Pfarrkirche selbst; so ist in Bezug auf
Ihre pfärrliche Wirksamkeit sehr schwer und nachthcilig,
sich dem entschiedenen Willen derselben zu widersetzen und

in ihrem Begehren die beabsichtigte, wenn auch übelver,

standcne Frömmigkeit und gute Meinung verkennen zu wol-
lcn. Was meine Person betrifft, so kann eö mich um so

weniger betrüben, als meine Antwort vom ZI. Dez. abhin,

auf Ihre unterm 29. Dez. Namens des Kirchenrathes, der

zufolge JhreS Berichtes cinmürhig den Beschluß gefaßt hat,

diesen Kreuzgang in eine zweckmäßigere Andacht umzuwan-

dein, an mich erlassene Anfrage nur eine bischöfliche Zu-

stimmung, eine kirchliche Erlaubniß war, dieser bessern Ein-
sicht Folge zu geben, — keineswegs aber ein Gebot, besagten

Kreuzgang einstellen zu müssen, noch ein Verbot, denselben

halten zu dürfen. Wenn Sie also sehen, daß die erwünschte

Abänderung nicht die Zustimmung der Mehrheit Ihrer Pfarr-
angehörigen erhält, und statt deS beabsichtigten Bessern eher

Zwietracht und Uneinigkeit in Ihrer Pfarrei herbeiführen

würde; so sind Sie gewiß mit mir einverstanden, daß eö besser

sei, um größeres Uebel zu verhüten, dem so entschiedenen

Willen und der Anhänglichkeit an daS alte Herkommen, bis

eine bessere Ueberzeugung reif geworden und im Volke selbst

sich ausgesprochen hat, nachzugeben, und um deS pfärrlichen

WirkcnS wegen sich zu fügen. ES ist immer sehr schwierig,

alte Gewohnheiten, wenn sie ins religiöse Leben des Volkes

eingreifen, abzuändern; am nachtheiligsten aber, wenn sich

der Pfarrer, selbst auö Gründen, der Mehrheit gegenüber,

opponirt. — In der Zuversicht, daß Sie diese Zeilen wohl-

meinend und zu Ihrer Beruhigung aufnehmen, versichere

ich Sie meiner besondern Hochachtung und Freundschaft.

Hochw. Hr. Pfarrer! Ihr ergebenster Freund

Solothurn am 11. März 18Z9.

Joseph Anton, Bischof von Basel.
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Ebenfalls an Hrn. Pfarrer in Neiden.
Hochw., Hochgelehrter Hr. Pfarrer!

Kaum hatte ich heute Morgens Ihren verehrtcsten Brief
empfangen und meine Antwort auf selben der Post überge-

bcn, so erschienen Nachmittags zwei Deputirte der Pfarrei
Neiden bei mir, und überbrachten mir eine Abschrift deS

VcrbalprozesseS der Versammlung, welche die Hausväter der

Pfarrgemeiude den 3. März gehalten. Deswegen schreibe

ich Ihro Hochwürden gegenwärtigen zweiten Brief, um einen

Theils den ersten von heute Morgen in seinem ganzen In-
halte zu bekräftigen, andern Theils Sie dringend zu bitten,
der Abhaltung deS Bittganges nach Hildiörieden nicht nur
kein Hinderniß zu setzen, sondern ihn, wie bisher, zu be-

obachten, indem ich von Seite der Kirche zur Erbal-
tung der Ruhe und des Friedens meine Erlaubniß hiezu

ertheile. ES ist nämlich laut oben angeführtem Verbalprozeß
die große Majorität der Hauöväler gegen eine unbedeutende

Minorität, welche den größten Werth auf diesen Bittgang
setzet; und Sie würden Ihren pfärrlichen Einfluß auf die

Pfarrkinder einbüßen wenn Sie nicht Ihre eigene, obschon

bessere, Ansicht dem Wunsche und Verlangen der großen

Majorität hierin zum Opfer brächte». UebrigcnS lassen Sie
Ihrem Gebete denjenigen empfohlen sein, der mit der voll-
kommcnsten Hochachtung verbleibt Ihro Hochwürden ganz
ergebenster Freund

Solothurn, den 11. März 1839.
>Z< Joseph Anton, Bischof von Basel.

Maaßgebend in dieser Sache wird nun ein Beschluß
deö Kleinen Rathes sein, welcher unterm 12. April folgen-
deS Schreiben an den Kircheurath von Neiden erließ:

Schultheiß und Kleiner Nat h deS KantonS
Luzern an die Kirchenverwaltung in Neiden.

Hochw. Hr. Präsident! Geehrte Herren!
AuS Euern Mittheilungen vom 11. vorigen MonatS ha-

ben wir die Anstünde entnommen, welche sich hinsichtlich der

vorgeschlagenen Abänderung deS jährlichen KreuzgangeS nach

HildiSriedcn in Euercr Pfarrgemeiude erhoben haben. Wir
haben daS bischöfliche Ordinariat von diesen Umständen so-

fort unterrichtet und mit der ganzen Sachlage vertraut ge-
macht. Wir ertheilen Euch demnach, mit Hinsicht auf die

annoch bestehende Verordnung deö bischöflichen Ordinariats
der Diözese Konstanz vom Jahr 1803 die Mißbräuche bei

Bittgängen aufhebend und auf die Gutheißung Eueres Vor-
schlageS ab Seite deö Hochwürdigstcn Bischofs von Basel
vom 31. Christmonat 1833, den Kreuzgang nach HildiS-
rieden in eine zweckmäßigere Andachtöübung in der Pfarr-
kirche umzuwandeln, die Weisung: künftighin zu einem

Kreuzgange nach Hildiörieden keinen Vorschub zu leisten,

daher nicht zu gestatten: daß die Insignien der Kirche dazu

benutzt und gebraucht oder daß irgend von daher erwachsende
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AusKaben vergütet und in die Kirchenrechnung aufgenommen

werden. Ferner erwarten wir/ daß die Pfarrgcistlichkeit
sich eben so wenig erlauben werde/ bestehenden bischöflichen

Verordnungen zuwider/ Antheil an dem beabsichtigten Bitt-
gange zu nehmen. Mit dieser Weisung wollen und können

wir inzwischen einzelnen Bürgern von Neiden nicht ver-

biete»/ wenn sie daran Freude finden/ nach HildiSriedcn
oder anderswohin zu pilgern. — Mit diesen Eröffnungen
verbinden wir die Erneuerung unserer achtungsvollen Wohl-
geneigtheit. (Folgen die Unterschriften.)

Genf. Die Reibungen zwischen dem kathol. Pfarrer
Vuari» und der Behörde wegen der Schule ist noch nicht

zu Ende und hat ihren Anfang schon letztes Jahr genommen/
da ein Schulknabe öffentlich so ärgerliche Reden führte / daß

ihn der kath. Pfarrer aus der Schule jagen zu müssen glaubte.

Der Schnllehrer und die Schulbehörde aber nahm den Kna-
ben wiederholt in die Schule auf/ so daß sich die Absicht zu

erkennen gab/ ohne Rücksicht auf den Pfarrer/ die Schule

zu leiten. Seinen gebührenden Einfluß geltend zu machen/

benutzte der Pfarrer den Anlaß/ da dem erkrankten Schul-
lehrer ein Nachfolger gewählt werden mußte. Unterm 7,

April vertheilte Hr. Vuari» unter die Katholiken die Anzeige

von der neuen Organisation der Schule/ worin cS heißt:
ich verkünde euch eine tröstliche Nachricht / ihr werdet künf-

tighin eine vortreffliche Schule für eine christliche Er-
ziehung encrer Kinder erhalten. Der Vorsehung sei eS gedankt/
die lancastrische Schule hat gestern ihren Rückzug angetreten.
Die drei Lehrer der kath. Schule / welche unter Genehmigung
und Ermunterung deS Hochw. Bischofs jetzt eröffnet werden

soll / werden vom Hochw. Bischof selbst erwählt und sind eben

deshalb deö Vertrauens würdig.
Unterm IS. April erließ der Hochw. Bischof folgenden

Zuruf: „Petrus Tobias w. an die Familienväter und Mütter
der Pfarrei Genf w. Da wir von den Anstalten Kenntniß

erhalten/ welche euer Hr. Pfarrer getroffen/ um cucrn Kin.
dern Lehrer zu verschaffen / die deS Vertrauens würdig sind/

und wir nicht zweifeln am glücklichen Erfolg seiner Bemü.

hungen, die wir unserseits gebilligt und unterstützt habe»/

rechnen wir es uns zur Pflicht/ euch zu ermähnen/ die Er-
füllung seiner Wünsche in Geduld abzuwarten. Der Reli-
gionöunterricht und die christliche Erziehung bedürfen/ wie

ihr wohl selbst fühlet/ in eurer Stadt mehr Entwicklung

ê früher/ daher auch die Nothwendigkeit einer größern
Umsicht in der Wahl der Lehrer/ einer ausgedehnter« Auf-
stcht und eines wirksamer» Einflusses von Seite derer/ zu
denen gesagt worden: gehet hin/ lehret alle Völker/ wer
euch höret/ der höret mich ;c.

Die Behörde hat nun eine eigene kath. Schulinspcktion
aufgestellt.

Preußen. In Preußen ist nach der Leipz. Mg. Ztg.
neben der von der Negierung vorgeschriebenen und polizei-
lich durchgeführten Union noch eine zweite zum Vorschein

gekommen. Eine Gesellschaft/ wird berichtet/ habe sich ge-

bildet/ deren Tendenz ist: die verschiedenen deutschen Con.

fessionen zu einem organischen Ganzen (!)/ zu einer

germanischen Kirche zu verschmelzen. Katholiken/

Protestanten/ Rcformirte sollen darin untergehen und

die christliche Religion von allen Schlacken so gereinigt wer.
den/ daß die Bekenner jeden christlichen Glaubens darin

Urelemente wieder finden / aber alle menschlichen Zusätze

ausscheiden sollen. Die Bcitretenden nennen sich „germa-
Nische Christen." (Bis hieher redet das Organ der

preußischen Regierung wie die NadikalcnUm Gr. Rath zu

Zürich und wie Hr. Scherr von der neuen Gesellschaft der

Dcnkgläubigcn bei Vertheidigung deö vr. Strauß. Nun aber

kommt der Angriff direkte ans den Katholizismus). Die
LoS trenn ung von Rom ist die erste Bedingung zu
einem germanischen Christen. Nachdem der UltramomaniS-
mus so vielen legitimen Thronen feindlich entgegengetreten,
dürfte von Rom aus die Legitimität des Papstes nicht mehr

mit dem alten Erfolg gegen das Streben jener Gesellschaft

geltend gemacht werden." Xusootur lillieiiln» m>i8! —
Die Universität Bonn hat in der Person des Medizinal.
ralhS und Professors der Medizin und Philosophie/ Karl
HicronymuS Windisch man»/ der am 2Z. April starb/

einen ihrer ausgezeichnetsten Lehrer/ die akademische Jugend
einen liebevollen und väterlichen Freund/ seine Familie einen

guten Vater verloren. Die Religion hatte sein ganzes Leben

nicht minder als seine geistvollen Schriften durchdrungen. —
Dem Erzbischof von Posen ist daS GerichtSurtheil in Berlin
eröffnet worden/ da die Unterhandlungen fruchtlos waren.
Er ist in demselben von der Anklage hochverräterischer Hand-
lungen und der Aufwieglung deS Volkes (die Anklage lautete
also wie gegen den Herrn Jesum!) freigesprochen/ aber wegen
seines Ungehorsams und der eigenmächtig in seiner Diözese
getroffenen und nicht widerrufenen Maßregeln zum Verlurst
seiner Würden, zu sechs Monat Festung und Bezahlung aller
Gerichtskosten verurtheilt und unfähig erklärt/ im preußischen
Staate je wieder ein Amt zu bekleiden. Die anerbotene

Appellation hat der Erzbischof ausgeschlagen/ weil er gegen
die Competenz deS weltlichen Gerichtes in geistlichen Dingen
von jeher protestirte. Er darf Berlin ohne AltensteinS und

RochowS Erlaubniß nicht verlassen. — Auf den 1. Mai war
die Wahl eines Bischofs in Trier festgesetzt und man ver-
sicherte/ daß dieselbe dieSmalS frei sein sollte. Hr. Bodel-
schwingh erschien dabei als königlicher Negierungökommissa-
riuS. Nach geschehener Wahl verkündete Hr. Domherr Müller
dem Volk von der Kanzel/ daß durch Stimmenmehrheit ein
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Bischof gewählt sei, aber der Name dcS Gewählten könne

noch nicht angegeben werden. Ist das also die freie Wahl!
— Ueber die Wegfübrung des ErzbischofS Troste von

Minden nach Darfeld berichtet ein Augenzeuge in der Münch.
pol. Zcilg. folgendermaßen: Der Erzbischof wird im eigent-
lichsten Verstand tr a n S p o rtirt. AlS ein Bild dcS Leidens,
abgezehrt und einer Leiche, ähnlich wird er in Wolldecken

eingeschlagen, mühsam unter Beihülfe seines Neffen, des Erb-
droste, und eines ArzteS von Münster in den Wagen (ein
OmnibnS) getragen; der Kammerdiener muß ihn an der

ander» Seite halten; die versammelte Menge, Straßenbuben,

Domestiken, Soldaren und einiges Mittelgut mag die sclt-

same Gestalt erblicken, und erhebt ein verwundertes Halloh;
cü geht dem LeidenSmann ans Herz, er schüttelt zweimal

das Haupt und erhebt die rechte Hand, spricht auch einige

Worte (segnet die euch fluchen) und läßt sich fast eine halbe

Stunde lang (eS war Abends fünf Uhr) in dem Wagen zu

rechte betten. Im zweiten Wagen folgte Hr. Domherr v.

Korff, im dritten ein Regierungsassessor, ein Unteroffizier
und eiu Gendarme. Wie der Omnibuö langsam wie ein

Leichenwagen abfuhr, da hätte mir daö Herz brechen mögen

und die Thränen traten mir in die Augen. Der Erzbischof

hat schon seit Weihnachten gelitten; das Leiden hat sich in
den letzten Wochen verschlimmert und ist äußerst bedenklich

geworden. Der Regeirungöpräfident hat dieses nach Berlin
berichtet und bemerkt, daß er den Wunsch zu haben scheine,

seine letzten Augenblicke im SchooS der Seinen zu be-

schließen; darauf mit umgehender Estaffette der ministerielle

Bescheid, daß Sc. Majestät ihn nach Hause entlasse, ihm

glückliche Reise und gute Besserung wünsche.

Nom. Die Scgretaria del Concilio hat an die Agenten

der Bischöfe in Rom Rundschreiben ergchen lassen, ihre

Prälaten, welche über hundert Miglien von Rom residiren,

zu der Heiligsprechung im Monat Mai einzuladen. Mehrere

Kardinäle haben bereits ihr Kommen anmelden lassen. Über-

Haupt beschäftigt dieser feierliche Akt der Kirche die Ge-

müther mehr, alS man im Ausland sich vorstellt. Der Tag
der Feier ist noch nicht bestimmt, die päpstliche Bulle da-

rüber wird nächstens erscheinen. Durch den Kardinal-Vikar
deS Papstes wurden vorerst einige religiöse Vorbereitungen

pnblicirt, welche darauf berechnet sind, den Gläubigen die

Wichtigkeit der Handlung darzurhun.

Asien. Während die katholische Religion in Afrika

wieder ausblüht, und ihr in protestantischen Gegenden, be-

sonders in England und in den nordamerikanischen Vereins-

Staaten neue Erwerbungen zufallen, findet sich der Orient
ebenfalls durch den preiswürdigen Eifer der Missionäre zum

allen, verlassenen Glauben zurückgeführt. Die Lazariste» haben

zu diesem glücklichen Erfolge viel beigetragen, nnd man hört

täglich neue, höchst tröstliche Berichte.
„Vor wenigen Tagen, berichtet die Ku/.elle cku Nicki,

hat der Hochw. Patriarch JsaiaS von Chaldäa an Hrn.
Thomas Alkusien, den gelehrten Naturforscher, geschrie-

ben, und ihm angezeigt, daß ein nestorianischcr Bischof die

Bitte gestellt habe, man möchte seine Abschwörung aufneh-

men, und ihm mit ungefähr 6000 seiner Anhänger die Rück-

kehr in den SchooS der katholischen Kirche gestatten. Der-
selbe hat bereits in einer Kirche öffentlich verkünden lassen,

daß seine Religionsverwandten den katholischen Priestern zu

beichten hätten, und erkannte an, daß da allein das Heil
ist. Alles berechtiget zu der Hoffnung, daß ein solches Bei-
spiel viel zur Verbreitung deS Glaubens in den unglückli-
chcn Gegenden von Chaldäa und Persien beitragen werde/

„Eiu Collegium auswärtiger Misstonen soll in dem letzte-

rcn Königreiche, zu Tauriö gegründet werden. Hr. Scafi,
Lazarist, der diesen Plan gefaßt hat, begiebt sich nach Pa-
riS, um sich in dieser Angelegenheit mit dem Central-Hause

zu verständigen."

l,îliii-»-i!t saei-a oder die Gebräuche und Alterthümer der

kaih. Kirche sammt ihrer hohen Bedeutung. Von Pfarrer
Marzohl und Hrn. Archivregistrator I. Schneller. III.
Thl. 2. Hälfte. Luze'rn bei Gebr. Räber. I8Z9.

Je sorgfältiger man Ursprung, Zweck und Bedeutung der kirch-
lichen Ceremonien ftndirt, um so mehr erkennt man, daß das, was
der Uneingeweihte als ein bedeutungsloses Spiel anzusehen pflegt, seine
überaus hohe Bedeutung hat. Davon überzeugten wir uns »euer-
dings bei der Durchlesung dieser Fortsetzung der litui-xi» sucra, in
welcher sehr ausführlich von den hl. Sakramenten der Priester-
weihe und der Ehe abgehandelt wird. Mit großer Genauigkeit und

Einläßlichkeit erklären die Verfasser alle Ceremonien der Priesterweihe,
der Pricsterkleidung:c. durch alle Rangstufen hindurch, vom untersten

Clcriker bis zum Bischof, und nicht ohne Zufriedenheit wird man aus
der Darstellung ersehen, daß dasjenige, was jetzt noch in Uebung ist,

so oder doch mit geringer Abänderung schon in den frühesten Zeiten
des Christenthums seinen Ursprung erhalten hat, und besser als es

durch blos räsonnirende Abhandlungen geschehen kann, wird man da-
durch mit einer heiligen Scheu erfüllt, daß, was Fahrhunderte lang
bestanden hat, nach Gedanken, die von gestern sind, abändern zu
wollen. Das gleiche gilt auch von der Ehe, wo sich aus den einzei-

neu Erläuterungen der verschiedenen Gebräuche und Uebungen zeigt,
mit welcher heiligen Weihe die Kirche jederzeit die Ehe begleitet, und
wie weit die sinnliche Zeit hinter der heiligen Absicht der Kirche zu-
rückbleibt, wenn ste das Sakrament der Ehe durch einen bürgerlichen
Vertrag ersetzen will, und also die Ehe gewissermaßen nur dadurch
von dem vagen Zusammenleben beider Geschlechter unterscheidet, daß

durch den bürgerlichen Vertrag dieses Zusammenleben bürgerlich au-
toristrt und die Nachkommenschaft zum Genuß der weltlichen Vor-
theile der Aeltcrn, befähigt werden soll. Indem die Verfasser durch
ihre Arbeit das Studium dieses Faches um vieles erleichtern, leisten

ste der guten Sache einen wesentlichen und dankenswerthen Dienst.
Wir wünschen, daß ihre Arbeit treulich benutzt werde.

Druck und Verlag von Ignaz Thüring.


	

